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Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Zell - Sele vom 31.05.2021, Zahl 612-0/2021/ew, mit der 
Teilflächen des öffentlichen Gutes aufgelassen bzw. übernommen werden.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 2 und 6 des Kärntner Straßengesetzes 2017 – KStrG., idgF, in 
Verbindung mit § 14 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, zuletzt geändert in 
der Fassung LGBl. 29/2020, idgF, wird verordnet:

§ 1
Auflassung öffentliches Gut

Die Trennstücke laut Vermessungsurkunde der Kucher - Blüml ZT GmbH, GZ 8849/20_1 vom 
09.03.2021, welche vom Eigentum der Gemeinde Zell – Öffentliches Gut abgeschrieben werden, 
werden als öffentliches Gut aufgelassen.

§ 2
Übernahme öffentliches Gut

Die Trennstücke laut Vermessungsurkunde der Kucher - Blüml  ZT GmbH, GZ 8849/20_1 vom 
09.03.2021, welche zum Eigentum der Gemeinde Zell – Öffentliches Gut zugeschrieben werden, 
werden als öffentliches Gut übernommen.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft.

Bürgermeister
Heribert Kulmesch
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